
Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 83/84 (1924)

Heft: 3

Sonstiges

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


ig- Juli 1924. SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 37

fr<Mj

;f-nt

m
VisJiäsrn-p Ar.

SS' JJ.-TW

h5 K«f frfrF/fjyfrt&F

\fr~4frfrj&hfr[i£fryfrtf'L£3'. SföSj^zfr?^>' *

^ttmm^^~Jw^ä& 'W>-'l<Spi&-c::

Jry-

SrIlS
< -OC^E^JasJ?fc!

Hv^'te
«CW1 r*^3

Abb. 4. Uebersichtskarle der Rotbach-Biücke. — 1 :35 000.

ist wohl in erster Linie von Interesse die Spezialgruppe für
Architektur, Städte- und Gartenbau. Die betr. Jurymitglieder sind
die Architekten Otto Ingold (Bern) und Alph. Laverriere (Lausanne).

Die in Betracht kommenden Kreise werden eingeladen, die
zur Teilnahme erforderlichen Drucksachen beim Kommissariat der
schweizerischen Abteilung, Börsenstrasse 10, Zürich, zu beziehen,
wohin auch überhaupt alle Anfragen zu richten sind. DieAnmelde-
bogen müssen bis zum 15. August dieses Jahres eingesandt werden.
Die angemeldeten Gegenstände, bezw. Bilder, Pläne u. dergl."
unterliegen der Vorprüfung durch die Jury, worauf die definitive Zu- oder
Absage nach Massgabe des Programms und des beschränkten
Raumes erfolgt.

Korrespondenz.
Mit Bezug auf die Bemerkungen von Ingenieur H. H. Peter

auf Seite 297 letzten Bandes (21. Juni 1924)

Zu den Sicherheitsvorschriften für Aufzüge
sendet uns Dr.-Ing. Gerold Weber in Seeburg bei Luzern die folgenden

Ausführungen, die gleichzeitig in einem deutschen Fachblatt
erscheinen als dessen Antwort auf eine Entgegnung des „Bayrischen
Revisionsvereins" auf sein Buch über „Versuche mit Fangvorrichtungen

von Aufzügen"1). Red.

Da die Wirkungsweise von Fangvorrichtungen an Aufzügen
noch wenig bekannt war, wurden im Versuchsfeld für Maschinenelemente

der Technischen Hochschule zu Berlin (Vorsteher Herr
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.-Ing. O. Kammerer) auf Veranlassung und mit
Unterstützung des Dampfkessel-Revisionsvereins und des Verbandes
der Aufzugfabrikanten, welcher Verband seine Mitglieder aufforderte,
Fangvorrichtungen einzusenden, mit fünf verschiedenen
Fangvorrichtungen über 200 Versuche durchgeführt. Neben zwei
Fangvorrichtungen normaler Bauart wurden drei neuere Konstruktionen
untersucht. Ausserdem wurde der Einfluss des Seilschwanzes auf
die Auslösevorrichtung mit Feder und Wagebalken, sowie der
allgemein übliche Geschwindigkeitsregler untersucht.

Die Versuche ergaben einwandfrei, dass die behördlich
vorgeschriebenen Fangproben, wie sie tatsächlich durchgeführt werden,
kein zuverlässiges Bild von der Wirkungsweise einer Fangvorrichtung
geben. Bei zweiseiligen Aufzügen muss die Fangvorrichtung dann
schon in Tätigkeit treten, wenn sich ein Seil längt. Das ist wohl als
der günstigste Fall anzusprechen und konstruktiv nicht schwer zu
lösen. Der ungünstigste Fall tritt dann ein, wenn bei hochstehendem
Korb beide Seile in der Nähe der untenliegenden Winde reissen oder
durch Bruch von Triebwerksteilen ein ähnlicher Fall eintritt.

Die Fangversuche bei den Revisionsproben werden nun ganz
allgemein so durchgeführt, dass durch Ziehen am Reglerseil oder
Hochdrücken der Reglermuffe von Hand bei abwärtsfahrendem Korb
die Fangvorrichtung in Tätigkeit gesetzt wird. Die Fangorgane
werden also während der Fahrt zum Eingriff gebracht, der Korb
stillgesetzt und erst jetzt werden die Tragseile schlaff, da der Motor
noch etwas weiter läuft, bevor er durch die Schlaffseilrolle aus-

') Besprochen auf Seite 179 letzten Bandes (12. April 1924).
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Abb. 5. Rotbach-Brücke bei Teufen. — Masstab 1 :200.

geschaltet wird. Dieser Versuch soll offenbar jenen Fall
nachahmen, der bei Bruch beider Seile eintritt. Brechen beide Seile,
so führt aber der Korb zunächst einen freien Fall aus und dieser
wird mit dem Geschwindigkeitsregler so gross (da die Trägheitszeit
des Reglers zu gross ist), dass mit gezahnten Keilen, Messern und
ähnlichen Fangorganen, durch das plötzliche Stillsetzen des Korbes
aus der grossen Geschwindigkeit, sehr grosse Verzögerungen
entstehen, die Beschädigungen und Brüche hervorrufen, und mitfafK
rende Personen auch bei einsetzender Fangvorrichtung gefährden.

Selbst bei Bruch eines Seiles ergeben sich viel ungünstigere
Verhältnisse als bei einer Revisions-Fangprobe. Der grösste Fehler
einer solchen Fangprobe besteht jedoch darin, dass das wichtigste
Organ, die Auslösevorrichtung, ganz ausgeschaltet wird.

Auch bei Fangvorrichtungen, die neben dem Regler als
Auslösevorrichtung noch die Feder mit Wagebalken besitzen, wird diese
wohl nie, keinesfalls so untersucht, dass der ungünstigste Fall
nachgeahmt würde. Abhängig von der Konstruktion der Fangvorrichtung
kann ein mehr oder weniger kurzer Seilschwanz (Bruchstelle
zwischen oberer Umleitrolle und untenliegender Winde) die
Fangvorrichtung ganz zum Versagen bringen. Aber es kann doch nur eine
Prüfung, die auch den ungünstigsten Fall berücksichtigt, Gewähr
für die Betriebsicherheit einer Fangvorrichtung bieten.

Nachdem die Versuche bewiesen haben, dass der
Geschwindigkeitsregler sowie die Auslösevorrichtung mit Feder und
Wagebalken unwirksam sind, gezahnte Keile, Messer und dergl. besser
nicht verwendet werden sollten, kann natürlich nicht verlangt werden,
dass bei Revisionsproben an fertigen Aufzügen mit den üblichen
Fangvorrichtungen solche Versuche durchgeführt werden, die nur
annähernd dem ungünstigsten Fall entsprechen. Zerstörungen an
Korb und Führungschienen, und dadurch ein grosser Schaden für
die Firma, wären unausbleiblich.

Es muss aber verlangt werden, dass die Wirkungsweise einer
Fangvorrichtung von einer neutralen Stelle einwandfrei festgestellt
werde und erst bei Erfüllung vorgeschriebener Bedingungen zur
Fabrikation und zum Verkauf freigegeben wird. Die Revision hätte
sich dann immer noch auf richtige Montage und gutes Instandhalten
sämtlicher Teile zu erstrecken.

Wenn trotz dieser Aufklärung die Prüfungen auch weiterhin
in dieser unzuverlässigen Weise ausgeführt und als einwandfrei
hingestellt werden, so fällt die Verantwortung für Unfälle, die daraus
entstehen, den Prüfern zur Last, die bisher sich damit entlasten
konnten, dass die wissenschaftliche Erkenntnis nicht hinreichend
fortgeschritten war.

Seeburg (Luzern), den 23. Juni 1924. Dr. G. Weber.

Konkurrenzen.
Sekundar-Schulhaus Uznach. Zur Erlangung von Plänen

für ein Sekundarschulhaus (im Ausmass von rund 4000 ms) eröffnete
der Schulrat der Gemeinde Uznach unter einer beschränkten Anzahl
St. Galler und einer Zürcher Architektenfirma einen Wettbewerb.
Das Preisgericht, in dem als Fachleute die Architekten Stadtbaumeister

M. Müller (St. Gallen) und Kantonsbaumeister A. Ewald
(St. Gallen) amteten, hat folgendes Urteil gefällt:

I. Preis: Walcher # Blöchlinger, Architekten, Rapperswil.
IL Preis ex asquo: K. f(ne/l, Architekt, Küsnacht, Mitarbeiter Arch.

Otto Dürr.
II. Preis ex a3quo: P. Truniger, Architekt, Wil.

III. Preis: IV. Schaefer, Architekt, Weesen.
Der erstprämiierte Entwurf wird zur Ausführung empfohlen.
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